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Camp F.A.C.E EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  

 

Scope: 

Camp F.A.C.E (Fun. Accepting. Connections. Experiences) ist ein US-amerikanisches Sommercamp, das eine vielfältige Palette an 
Sportarten, Wettbewerben, englisch-deutschen Sprachinteraktionen, unterhaltsamen Aktivitäten und kreativen Momenten bietet. 

 

1. Camp-Informationen: 

1.1 Das Camp findet in der Internationalen Schule Bremen vom: 

• Session 1A: 29.06.2026 bis zum 17.07.2026 statt. 

• Session 1B: 06.07.2026 bis zum 17.07.2026 statt. 
• Session 2: 20.07.2026 bis zum 31.07.2026 statt. 

 
1.2 Der tägliche Zeitplan des Camps, die Aktivitäten und spezifische Anforderungen werden den Eltern im Voraus mitgeteilt und  
können auf der Website unter "Programm" eingesehen werden. 

2. Teilnehmerinformationen/Allergien: 

2.1 Alle Allergien, medizinischen Bedingungen oder besonderen Anforderungen des Kindes müssen mindestens vier Wochen vor 
Beginn des Camps offenbart werden. Dies kann im Anmeldeformular angegeben werden. 

3. Autorisierung und Notfallkontakt: 

3.1 Die Eltern autorisieren hiermit das Camp-Personal, im Falle eines Unfalls, einer Verletzung oder einer Krankheit medizinische 

Notfallbehandlungen für das Kind zu veranlassen.  

4. Gesundheit und Sicherheit - Versicherung: 

4.1 Teilnehmer müssen über eine private Haftpflichtversicherung abgesichert sein. 

Bremen, Deutschland 

kontakt@uscampface.info 

www.uscampface.info 

Tel: 01637936640 

 

http://www.uscampface.info/
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4.2 Mit der Anmeldung bestätigen die Eltern oder Erziehungsberechtigten, dass aus physischer und medizinischer Sicht keine 
Einwände gegen die Teilnahme an der Veranstaltung bestehen. 

4.3 Wenn der Teilnehmer aus physischen oder medizinischen Gründen bestimmte Übungen nicht durchführen kann, müssen diese 
vorab mitgeteilt werden. 

5. Haftungsausschluss: 

5.1 Die Eltern/Erziehungsberechtigten erkennen an, dass die Teilnahme an den Camp-Aktivitäten inhärente Risiken birgt, und das 
Camp haftet nicht für Verletzungen, Verluste oder Schäden, soweit der Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist. 

5.2 Die Eltern/Erziehungsberechtigten verpflichten sich, das Camp von allen Haftungsansprüchen Dritter freizustellen, die sich aus 
der Teilnahme des Kindes am Camp ergeben, soweit dies gesetzlich zulässig ist. 

6. Freigabe von Medien: Wir würden uns sehr freuen, mit Ihrer Erlaubnis die Magie des Camps festhalten und teilen zu dürfen! 

6.1 Die Eltern/Erziehungsberechtigten erteilen dem Camp im nachfolgenden Umfang die Erlaubnis, Fotografien, Videos und andere  
Medien, die das Camp zeigen, zu Werbe- und Social-Media-Zwecken zu verwenden (bitte ankreuzen): 

 Ich stimme zu, dass Fotos meines Kindes für gedruckte Veröffentlichungen zu Informations- oder Werbezwecken verwendet 
werden dürfen, wie zum Beispiel in einem Camp F.A.C.E Fotobuch, Flyer oder Newsletter. 

 Ich stimme zu, dass das Bild oder Video meines Kindes auf der Website des Camps verwendet wird. 
 Ich stimme zu, dass mein Kind in den Medien (Presse oder Fernsehen) präsentiert werden darf. 
 Ich stimme zu, dass mein Kind auf Social-Media-Seiten wie Instagram oder YouTube nur zu Werbezwecken erscheint. (Bitte 

beachten Sie, dass einmal hochgeladene Bilder den Nutzungsbedingungen der Social-Media-Seite unterliegen werden.) 

 
7. Zahlung und Stornierungs-Rückerstattungsrichtlinie: 

7.1 Die Eltern/Erziehungsberechtigten verpflichten sich, die Camp-Gebühr vollständig bis 2 Wochen nach der Anmeldung oder 
spätestens 1 Monat vor Beginn des Camps bei späterer Anmeldung zu zahlen. Die Teilnahme des Campers am Camp gilt nur als 
gesichert, wenn die vollständige Zahlung erfolgt ist. 

 

Bankname: Sparkasse Bremen 

Kontoinhaber: Camp F.A.C.E 

IBAN: DE89 2905 0101 0084 0922 95 

BIC: SBREDE22XXX 

**Bitte geben Sie den vollständigen Namen Ihres Campers bei der Zahlung an.**  

Verwendungszweck: Camp FACE – Name des Kindes – Nachname des Kindes 

 

7.2 Das Camp behält sich das Recht vor, den Platz des Teilnehmers freizugeben, wenn die Zahlung nicht bis zum angegebenen 
Fälligkeitsdatum in voller Höhe erfolgt ist. In einem solchen Fall unterliegen bereits geleistete Zahlungen der nachfolgenden  

Rückerstattungsrichtlinie des Camps. 

7.3 Sobald das Camp begonnen hat, ist eine Rückerstattung nicht mehr möglich. 

7.4 Stornierung: Im Falle, dass Ihr Kind nicht teilnehmen kann, gelten folgende Stornogebühren: 

• Mehr als 60 Tage vor Beginn des Camps fallen keine Stornogebühren an. Eine vollständige Rückerstattung erfolgt. 

• Innerhalb von 60 Tagen vor Beginn des Camps werden 100 % der Campgebühren fällig. Es erfolgt keine Rückerstattung. 

• Bei einzelnen Krankheitstagen während des Camps erstatten wir die Gebühr nicht. Bei langfristiger Krankheit, aufgrund derer 
der Camper nicht teilnehmen kann, werden Rückerstattungen nach dem Ermessen des Camps vorgenommen. 
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7.5 Camp F.A.C.E hat das Recht, das Camp abzusagen, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Die Anmeldegebühren 
werden in diesem Fall vollständig erstattet. Camp F.A.C.E wird diese Stornierung spätestens 1 Monat vor Beginn des Camps mitteilen. 

Mit der Absage verliert der Teilnehmer das Recht, an der gebuchten Veranstaltung teilzunehmen. 

8. Trinkgeld für Betreuer: 

Die Eltern erkennen an, dass Trinkgelder für Betreuer und CITs (Betreuer in Ausbildung empfohlen werden, jedoch nicht obligat orisch 
sind, und am letzten Tag an die Betreuer bzw CITs direkt übergeben werden können). 

9. Ausschluss: 

9.1 Camp F.A.C.E behält sich das Recht vor, den Teilnehmer aus dem Event auszuschließen, wenn ein wichtiger Grund in der Person 
oder im Verhalten des Teilnehmers liegt, wie etwas im Falle schwerwiegender Schädigung des Ansehens oder der Interessen von 
CAMP F.A.C.E, im Falle von Handlungen gegen das Gesetz der liberalen demokratischen Grundordnung und der darin formulierten 
Prinzipien in Wort, Schrift oder auf andere Weise. In diesem Fall ist eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr ausgeschlossen. 

10. Gerichtsstand und anwendbares Recht: 

10.1 Die Parteien verpflichten sich, bei etwaigen Streitigkeiten zunächst den Versuch einer außergerichtlichen Klärung zu 
unternehmen.  Sollte das nicht gelingen, ist der Gerichtsstand Bremen. 

10.2. Es gilt deutsches Recht. 

11. Salvatorische Klausel: 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam 
oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der 
wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als 
lückenhaft erweis. 

 

Name(n) des/der/der Camper(s): 

________________________________________ 

 

Name des Elternteils/Erziehungsberechtigten: 

________________________________________ 

 

Unterschrift des Elternteils/Erziehungsberechtigten: 

________________________________________ 

Datum: 

________________________________________ 

 

 


